
 

Regeln für den Umgang mit Handys und Kopfhörern 

 

I. Benutzung von Handys, Kopfhörern, etc. außerhalb des Unterrichts 

1. Die Handynutzung ist für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-10 außerhalb der 

Unterrichtszeit möglich. 

2. Die Handynutzung ist in allen Pausen möglich. Das Abspielen von Musik darf nur über 

Kopfhörer geschehen. 

3. Die Handnutzung ist nur auf dem Schulhof sowie in der Mensa und Cafeteria erlaubt., nicht 

aber im Schulgebäude. 

4. Das Erstellen und Verarbeiten von Bildern, Videos, Textnachrichten und Sounddateien ist 

nicht erlaubt! 

5. Videos und Spiele mit pornographischen und gewaltverherrlichenden Inhalten dürfen weder 

angeschaut bzw. gespielt noch auf andere Handys weitergeleitet werden. 

6. Die Schule übernimmt keine Haftung für verlorene, gestohlene oder zerstörte Handys. 

 

II. Benutzung der Handys innerhalb des Unterrichts 

 Handys müssen während des gesamten Unterrichtes ausgeschaltet und in den Taschen 

verstaut sein. 

 In Ausnahmefällen kann eine Lehrkraft die Benutzung von Handys im Unterricht (z.B. zum 

Recherchieren) erlauben. 

 

III: Maßnahmen im Falle von Verstößen 

 Abgabe des Handys/ der Kopfhörer für den restlichen Schultag im Sekretariat. 

 Benachrichtigung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten über das Logbuch. 

 Bei gravierenden und/oder vermehrten Verstößen kann es zu einem Verbot der Handynutzung 

kommen. 

 Bei strafbaren Handlungen wird die Polizei eingeschaltet. 

 

Das Benutzen der Handys unter oben genannten Regeln ist erst dann erlaubt, wenn der folgende 

Abschnitt vollständig unterschrieben beim Tutor/ bei den Tutoren abgegeben wurde. 



 

Wir bestätigen hiermit die Kenntnisnahme der Handyregeln 

 

Schüler/in: ________________________________________  Klasse: ___________ 

 

 

Datum          Unterschrift des Schülers/der Schülerin 

 

Datum            Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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